
POLIZEI 
Polizeiliches Ermittlungsverfahren mit  

anschliessender Verzeigung oder Einstellung 

 
Strafbefehl 

 
Anklage 

kleinere und  
mittlere Fälle grössere Fälle 

Berufung 

 eidg. Rechtsmittel 

OBERGERICHT 

  (kleinere Fälle) 

Einsprache 

Berufung 

EINZELRICHTER     KOLLEGIALGERICHT 
(inkl. Haftrichter)

STRAFGERICHT 

 
 

STAATSANWALTSCHAFT 
Durchführung der Strafuntersuchung und Erledigung durch Einstellung, 

Erlass eines Strafbefehls oder Anklageerhebung 

Eröffnung einer Untersuchung aufgrund von  
Anzeigen, Privatklagen oder von Amtes wegen 

STRAFVERFAHREN 
IM KANTON ZUG 

(Staatsanwaltschaftsmodell)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUNDESGERICHT 

 

"kleinere Fälle":  bis      6 Monate Freiheitsstrafe 
"mittlere Fälle":   bis    12 Monate Freiheitsstrafe 
"grössere Fälle": über  12 Monate Freiheitsstrafe 


